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01

Einführung – Treiber der 

Nachhaltigkeit
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Lieferanten

• Transparente Lieferketten

• Rating Lieferanten

Arbeitnehmer/innen

• Sinnstiftende Arbeit

• Identifikation mit Unternehmen

Kunden/Verbraucher

• Konsumtrends (Bio/Green)

• Geprüfte/zertifizierte Produkte

Treiber der Nachhaltigkeit

Unternehmen

Investoren/Kreditinstitute

• Nachhaltige Investitionen

• ESG-Rating

Umwelt/Gesellschaft/Medien

• Klimawandel

• Ressourcenverbrauch

• Müllvermeidung

Gesellschafter

• Image/Ruf

• Zukunftsfähigkeit (Performance)

Politik

• International (UN)

• Supranational/National (EU + DE)
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Neue ESG/CSR Ausgangslage – Anforderungen an 
Unternehmen

UN: Agenda 2030 - 17 Nachhaltigkeitsziele

Veröffentlichung: September 2015

Inkrafttreten: Januar 2016

Pariser Klimaabkommen

Veröffentlichung: April 2016

Inkrafttreten: November 2016

EU Green Deal

Veröffentlichung: Dezember 2019

Inkrafttreten: Dezember 2019

Auszug wesentlicher Initiativen

Auszug wesentlicher regulatorischer Anforderungen

CSR-Richtlinie

Veröffentlichung: Oktober 2014

Inkrafttreten: 2017

EU-Offenlegungsverordnung | SFDR

Veröffentlichung: November 2019

Inkrafttreten: März 2021

EU-Taxonomie-Verordnung

Veröffentlichung: Juni 2020

Inkrafttreten: Januar 2022*

CSR-Richtlinie 2.0

Veröffentlichung: April 2021

Inkrafttreten: 2023

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Veröffentlichung: Juni 2021

Inkrafttreten: 2023*

* Stufenweise
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02

Begriffe – Erläuterung und 

Darstellung
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Begriffsdefinition – ESG, CSR, Nachhaltigkeit und Klimaschutz

…beschreibt Maßnahmen zur Vermeidung der globalen Klimaerwärmung

Hierbei wird als prominenter Wert oftmals die 2,0 Grad Celsius (bzw. 1,5 Grad Celsius) 

Klimaerwärmung aufgeführt. Oftmals auch gemessen anhand von C02 Emissionen.

Klimaschutz stellt hierbei einen Teilaspekt des Umweltschutzes dar.

Der Begriff Klimaschutz 

…entstammt ursprünglich der Forstwirtschaft und beschreibt den Umstand das nur so viel Wald 

abgeholzt werden soll, wie auf natürliche Weise nachwachsen kann.

Nachhaltigkeit umfasst die 3 Dimensionen Ökonomie, Ökologie, Soziales und wird häufig in Form 

eines Dreiecks (Abhängigkeiten untereinander) dargestellt.

Der Begriff Nachhaltigkeit 

…wird als gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen 

Wirtschaftens interpretiert.

Hierbei werden die Begriffe CSR und Nachhaltigkeit oftmals gleichbedeutend verwendet.

CSR steht für verantwortliches unternehmerisches Handeln in der eigentlichen Geschäftstätigkeit 

(Wirtschaft), über ökologisch relevante Aspekte (Umwelt) bis hin zu den Beziehungen mit 

Mitarbeitern (Sozial) und dem Austausch mit den relevanten Anspruchs- bzw. Interessengruppen 

(Stakeholdern).

Der Begriff Corporate 

Social Responsibility

(CSR) 

…beschreibt nachhaltige Verantwortungsbereiche des Unternehmens, die einer finanziellen 

Messbarkeit unterliegen. 

Hierbei werden die Begriffe ESG und CSR oftmals gleichbedeutend verwendet. CSR ist jedoch 

vorwiegend qualitativer Natur, ESG vorwiegend quantitativer Natur. 

ESG steht für verantwortliches unternehmerisches Handeln über ökologisch relevante Aspekte 

(Umwelt bzw. Ökologie), Beziehungen zu Menschen (Soziales & Gesellschaft) und den Beitrag zur 

Unternehmensführung (Unternehmensführung).

Der Begriff Environment, 

Social, Governance (ESG) 
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Die drei Säulen der Nachhaltigkeit

Ordnungsrahmen

Dilemma der „Nachhaltigkeit“

•     Diese Dimensionen sind nicht ausgewogen

•     Wirtschaftliche Dimension ist dominierend

Notwendigkeit eines supranationalen und nationalen

Regelwerkes für alle
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03

Aktuelle und zukünftige

regulatorische

Herausforderungen
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Aktuelle CSR-Richtlinie – nichtfinanzielle 
Erklärung (§§ 289b ff. HGB)

Eine nichtfinanzielle Erklärung müssen seit 2017 abgeben (kumulative Erfüllung erforderlich):

• Im Jahresdurchschnitt mehr als 500 Arbeitnehmer

• Kapitalmarktorientierte i.S. des § 264d HGB Kapitalgesellschaften und haftungsbeschränkte 

Personenhandelsgesellschaften

• Große Kapitalgesellschaft, Kreditinstitute (§ 340a Abs. 1a HGB) und Versicherungsunternehmen (§ 341a Abs. 1a 

HGB) soweit Überschreitung der Größenkriterien i.S. des § 267 Abs. 3 Satz 1 HGB

− 20 000 000 Euro Bilanzsumme

− 40 000 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag

− Im Jahresdurchschnitt mehr als 250 Arbeitnehmer

Verpflichtete gem. § 289b HGB, § 315b HGB

• das Unternehmen in den Konzernlagebericht eines Mutterunternehmens einbezogen ist

•  das Mutterunternehmen eine nichtfinanzielle Konzernberichterstattung abgibt.

•  die nichtfinanzielle Konzernberichterstattung des befreienden Mutterunternehmens in deutscher oder englischer

Sprache vorliegt.

•  Das Unternehmen muss in seinem Lagebericht auf die Befreiung hinweisen und angeben, welches 

Mutterunternehmen den Konzernlagebericht oder den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht öffentlich

zugänglich macht und wo dieser Bericht offengelegt oder veröffentlicht ist.

Abgabe nicht erforderlich, wenn …
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Mindestbestandteile der nichtfinanziellen 
Erklärung (§§ 289b ff. HGB)

Beschreibung des Geschäftsmodells1

Darstellung der Folgenden (Mindset-) Aspekte der Nachhaltigkeit

•  Umweltbelange

•  Arbeitnehmer- und Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte

•  Bekämpfung von Korruption und Bestechung

2

Angaben zu den Aspekten (soweit) wesentlich für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, des 

Geschäftsergebnisses, der Lage der Kapitalgesellschaft sowie der Auswirkungen der 

Unternehmerischen Tätigkeit

Zu diesen Aspekten sind anzugeben und zu beschreiben

• die von dem Unternehmen verfolgten Konzepte und der angewandten Due-Diligence-

Prozesse,

• die wesentlichen Risiken aus der Geschäftstätigkeit, den Geschäftsbeziehungen, den

Produkten und Dienstleistungen

− wenn aktuell oder künftig

− Risiken sehr wahrscheinlich mit schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf die

Aspekte

− Handhabung dieser Risiken durch das Unternehmen

• die bedeutsamsten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für die Geschäftstätigkeit

des Unternehmens von Bedeutung sind,

• für das Verständnis erforderliche Hinweise und Erläuterungen zu den im Abschluss

ausgewiesenen Beträgen zu machen.

Erläuterung (klar und begründet) wenn zu einem der Aspekte kein Konzept verfolgt wird

3
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Aktuelle Entwicklung – CSR Richtlinie und die 
notwendige Änderungen

• Die Informationen seien wenig relevant,
häufig nicht verlässlich und oft nicht
vergleichbar

• Missbrauch für Marketing 
(Greenwashing)

• Nicht geeignet, um
nachhaltigkeitsbezogene Risiken bei
Investitionen zu berücksichtigen

• Berücksichtigt nicht die aktuell parallel
laufenden Regulierungen bezüglich des
EU Action Plan on Sustainable Finance
und EU Green Deal

• Zu wenige Unternehmen von der 
Berichtspflicht betroffen

Kritikpunkte der ersten CSR Richtlinie

1

2

3

4

5

6

7 1

2

3

4

5

6

7
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Neue CSR Richtlinie 2.0 (CSRD)

Änderungen

(Vorschlag -

04/2021)

Ziel der Überarbeitung

Erhöhung von Transparenz über ökologische und soziale Aspekte von Unternehmen in 

der EU. Dabei geht es um Informationen zu Umwelt-, Sozial- und 

Arbeitnehmerbelangen sowie die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung 

von Korruption und Bestechung.

Ausweitung Kreis der 
Verpflichteten

• Alle an einem regulierten Markt in der EU gelisteten Unternehmen und Konzerne 

(Ausnahme: Kleinstunternehmen)

• Große, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen und Konzerne

• Banken und Versicherungen

• CSR Berichterstattung muss zwingend in den Lagebericht

• Maschinenlesbares Format für die Berichterstattung (ESEF)Form der Veröffentlichung

Inhaltliche Erweiterung

• Vereinheitlichung und Erweiterung vorgeschriebener Berichtsinhalte

- Angaben zu den grünen Finanzkennzahlen nach der Taxonomie-Verordnung

- Übereinstimmung mit den sechs Umweltzielen der Taxonomie

• Wesentliche Themen sollen künftig sowohl über die Bedeutung für das Unternehmen 

(Outside-In) als auch über die Auswirkungen der eigenen Geschäftstätigkeit (Inside-

Out) bestimmt werden.

• Sie sollen neben retrospektiven, nun auch mittel-, kurz-, und langfristig gerichtete 

sowie quantitative und qualitative Informationen enthalten

• Prüfung soll durch den Abschlussprüfer durchgeführt werden

• Berichterstattungspflicht an den Aufsichtsrat/Prüfungsausschuss

• Nachhaltigkeitsbericht wird von nationalen Enforcement Prüfungen erfasst
Externe Prüfungspflicht

Hiervon wären tausende Unternehmen betroffen!

Welche Änderungen sind zu erwarten?
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Änderungen

(Vorschlag -

04/2021)

Inhalte der 
Berichterstattung

• Kurze Beschreibung des Geschäftsmodells

• Beschreibung der Nachhaltigkeitsziele

• Beschreibung der Rolle der Leitungs- und Aufsichtsorgane

• Beschreibung der Nachhaltigkeitspolitik

• Beschreibung des umgesetzten Due-Dilligence-Prozesses

• Beschreibung der wichtigsten Risiken

• Zur Konkretisierung der in der CSR Richtlinie 2.0 geforderten Anforderungen erarbeitet 

die EU-Kommission (EFRAG) aktuell ein Standardrahmenwerk

• Ziel ist Verabschiedung eines ersten Rechtsakts bis Q3 2022 zu den European 

Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Erarbeitung eines 
Standardrahmenwerks

• Ziel ist die Verabschiedung der CSR Richtlinie 2.0 bis Q2 2022

• Umsetzung in nationales Recht bis Ende 2022 

• Berichtspflicht ab dem 1.1.2024 (Berichtsperiode 1.1.2023 – 31.12.2023)

Aktueller Zeitplan

Eine Umsetzung müsste spätestens ab dem Geschäftsjahr 2023 erfolgen!

Neue CSR Richtlinie 2.0 (CSRD)

Welche Änderungen sind zu erwarten?
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Neue EU-Taxonomie-Verordnung

Anwendbar ab 

1.1.2022*

Ziel der Überarbeitung
Schaffung eines einheitlichen Klassifikationssystems (Taxonomie) für 

umweltverträgliche Tätigkeiten, anhand derer ermittelt werden kann, ob wirtschaftliche 

Tätigkeiten als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Kreis der Verpflichteten Alle Unternehmen, die auch nach der aktuellen CSR-Richtlinie verpflichtet sind

Inhalte der 
Berichterstattung

Eine Investition gilt als ökologisch nachhaltig, wenn Sie zu einem der folgende 6 

Umweltziele beiträgt:

• Klimaschutz

• Anpassung an den Klimawandel

• Nachhaltige Wassernutzung

• Übergang zur Kreislaufwirtschaft

• Minimierung der Umweltverschmutzung und

• Schutz von Biodiversität und Ökosystemen

Und nicht zugleich

• Eine Beeinträchtigung eines Umweltziels darstellt

• Unter Einhaltung der Mindestkriterien zum Schutz von Arbeitnehmern und 

Menschenrecht ausgeübt wird

• Technischen Bewertungskriterien entspricht

Ferner ist der Anteil der ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln für:

• Umsatzerlöse

• Investitionsausgaben (CapEx)

• Betriebsausgaben (OpEx)

Finanzkennzahlen

* Für das Geschäftsjahr 2022 beschränkt auf die Umweltaspekte zum Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel



16

EU-Zeitplan

• Neue CSR-Richtlinie

− kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 

mehr als 500 Mitarbeiter*

− Große Unternehmen und Konzerne 

− Kleine und mittlere Unternehmen 

(kapitalmarktorientiert)

• EU-Taxonomie-Verordnung

− kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 

mehr als 500 Mitarbeiter**

− Große Unternehmen und Konzerne

− Kleine und mittlere Unternehmen 

(kapitalmarktorientiert)

1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ

2021 2022

Veröffentlichung der delegierten Rechtsakte 

Geschäftsjahre über die berichtet werden muss

* Bereits bestehende Berichtspflicht zur nichtfinanziellen Erklärung gem. §§ 289b ff. HGB (aktuell gültige CSR-Richtlinie) 

** Für das Geschäftsjahr 2022 beschränkt auf die Umweltaspekte zum Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

Vorschlag neue CSR-Richtlinie

2023 2024 2025 2026

Verschiebung der neuen CSR-Richtlinie aktuell im Gespräch
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04

Handlungsfelder für

Stadtwerke
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Die EU-Taxonomie-Verordnung

• Aktivitäten sind „Taxonomie fähig“, wenn sie auf Taxonomie-Kriterien zugeordnet 

werden können (unabhängig davon, ob die Kriterien erfüllt sind)

• Aktivitäten sind „Taxonomie konform“, wenn die Taxonomie fähigen Aktivitäten 

ebenfalls die technischen Kriterien erfüllen

• Geschäftstätigkeiten, für die es keine technologisch und wirtschaftlich 

durchführbare CO2-arme Alternative gibt und somit einen wesentlichen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten, wenn sie den Übergang zu einer kohlenstroffneutralen

Wirtschaft unterstützen, die mit dem Pfad zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 

1,5 Grad C gegenüber dem vorindustriellen Niveau vereinbar ist, einschließlich des 

schrittweisen Abbaus von Treibhausgasemissionen, insbesondere aus festen fossilen 

Brennstoffen.

• Geschäftliche Aktivitäten, die andere Aktivitäten unmittelbar in die Lage versetzen, 

einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der sechs Ziele der Taxonomie zu 

leisten. 
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Taxonomiefähige

Aktivitäten

Taxonomie konforme 

Aktivitäten

Übergangstätigkeiten

Ermöglichende 

Tätigkeiten

Klassifizierung der Tätigkeiten als wesentlicher Beitrag zu einem Umweltziel
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Die EU-Taxonomie-Verordnung
Ein Rechtsrahmen zur Leitung von Finanzströmen in nachhaltige Tätigkeiten

• Klimaschutz

• Anpassung an den 

Klimawandel

• Nachhaltige Nutzung und 

Schutz von Wasser- und 

Meeresressourcen

• Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft

• Vermeidung und 

Verminderung der 

Umweltverschmutzung

• Schutz und 

Wiederherstellung der 

Biodiversität und der 

Ökosysteme

Anteil „ökologisch nachhaltiger“ 

Wirtschaftsaktivitäten

Umsatzerlöse X %

Capex Y %

Opex Z %

Quelle: Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

1

2

3

Wesentlicher Beitrag zu 

mindestens einem Umweltziel

Keine erhebliche Beeinträchtigung 

der weiteren EU-Klimaziele

(Do No Significant Harm, DNSH) 

Mindestschutz für 

Arbeitssicherheit und 

Menschenrechte 
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Zusätzlich auch Taxonomie-fähig im Bereich Anpassung an den Klimawandel sind

Die Taxonomie-VO unterscheidet in den folgenden 
für Stadtwerke und Kommunen relevante 
Taxonomie-fähige Sparten

Klimaschutz → die hier aufgeführten Segmente unterteilen sich in der Verordnung in 64 Tätigkeit 

Forstwirtschaft

Wasserversorgung

Abwasser- und Abfallentsorgung

Neubau und Renovierung von Immobilien Verkehr: Personen- und Güterbeförderung

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und 

Speicherung von Strom

Erziehung und Unterricht Kunst, Unterhaltung und Kultur

Zusätzliche Sparten für die anderen Umweltziele sind wegen der aktuell noch fehlenden Veröffentlichung der technischen Bewertungskriterien nicht 

bekannt. Es ist allerdings das ausgesprochene Ziel die Sparten und Geschäftstätigkeiten auszuweiten.

Erzeugung, Speicherung von Wärme und Kälte

Datenbasierte Lösungen zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen

Quelle: Anhang 1 zur delegierten Verordnung 2021/2139/EU zur Ergänzung der Verordnung 2020/852/ EUR (Taxonomie-VO)
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E-Ladesäulen: Die folgenden Prüfungen sind zur 
Identifikation der Taxonomie-Konformität notwendig 

Quelle: Anhang 1 zur delegierten Verordnung 2021/2139/EU zur Ergänzung der Verordnung 2020/852/ EUR (Taxonomie-VO)

• Bereitstellung von Infrastruktur für die Nutzung von Fahrzeugen ohne Auspuffemissionen 

(Elektroladestationen, Ausbau von Stromnetzanschlüssen, Wasserstofftankstellen oder elektrische 

Straßensysteme).

Wesentlicher Beitrag zum 

Klimaschutz:

• Anpassung an den Klimawandel: Robuste Klima- und Vulnerabilitätsanalyse

• Wasserqualität: Einhaltung von EU-Recht: Umwelt- Wasserverträglichkeitsprüfung EU-Richtlinien

• Kreislaufwirtschaft: Mindestens 70 % der auf der Baustelle anfallenden nicht gefährlichen Abfälle 

können wieder verwendet werden und das Abfallaufkommen während der Bau- und 

Abbrucharbeiten wird so weit wie möglich begrenzt.

• Reduzierung der Umweltverschmutzung: Einhaltung der EU-Richtlinie über die Verringerung von 

Lärm und Vibrationen. Es werden Maßnahmen ergriffen, um Lärm-, Staub- und 

Schadstoffemissionen während der Bau- und Wartungsarbeiten zu reduzieren.

• Biodiversität/ Ökosysteme: Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung zur Sicherstellung, 

dass sich invasive Arten nicht ausbreiten. Zur Vermeidung von Zusammenstößen mit wildlebenden 

Tieren wurden Abhilfemaßnahmen getroffen.

Do no significant harm:

• Eher Mindestkriterien für Schutz von Arbeitnehmern und Menschenrechten. Minimum Safeguards:
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Beispiele technischer Kennziffern zur 
Taxonomie-Konformität bei Stadtwerken

Sparte Technische Kennziffern für die Taxonomie-Konformität

Stromerzeugung mittels PV-

Anlagen und Windkraft

Grundsätzlich Taxonomie konform

Stromerzeugung aus Wasserkraft 1. weniger als 100 g CO2/kWh gemäß Lebenszyklusanalyse UND

2. Leistungsdichte über 5 W/m2

Übertragung und Verteilung von 

Strom

1. Teil des EU Verbundnetzes ODER

2. In einen Zeitraum von 5 Jahren sind mehr als 67% der neu geschaffenen Kapazitäten unter 

dem Schwellenwert von 100 g CO2/kWh über den gesamten Lebenszyklus hinweg ODER

3. Durchschnittlicher Netzemissionsfaktor liegt unter 100 g CO2/kWh

Fernwärme-/ Fernkälteverteilung 1. Einhaltung der Definition für „effiziente Fernwärme- und Fernkälteversorgung“ gemäß EU-

Richtlinie ODER

2. Modernisierung der Rohleitungen zu einer „effizienten Fernwärme- und Fernkälteversorgung“ 

gemäß EU-Richtlinie ODER

3. Umstellung auf Profile mit niedrigen Temperaturen oder fortgeschrittene Pilotsysteme

Bau, Erweiterung und Betrieb 

eines Wassernetzes

1. Netto-Energieverbrauch für Entnahme und Behandlung beträgt höchstens 0,5 kWh je 

Kubikmeter ODER

2. Wasserverlustrate maximal 1,5

Personenbeförderung im Ort- und 

Nahverkehr

1. Personenbeförderung ohne direkte CO2-Abgasemissionen ODER

2. Fahrzeuge entsprechen EURO-VI-Norm (bis 31.12.2025)

Quelle: Anhang 1 zur delegierten Verordnung 2021/2139/EU zur Ergänzung der Verordnung 2020/852/ EUR (Taxonomie-VO)
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Darstellung der Taxonomie-Angaben gemäß der 
Verordnung – Hier am Beispiel der Umsatzerlöse
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Entwurfsstatus zum Standardrahmenwerk (CSRD)

Den folgenden Aufbau hat das Standardrahmenwerk zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

Strategie, 

Risiken und 

Chancen

ESRS 1

Grundsätzliches

ESRS 2

Strategie und 

Geschäftsmodell

ESRS 3

Governance und 

Organisation von 

Nachhaltigkeit

ESRS 4

Wesentlicher 

Impact, Chancen 

und Risiken

ESRS 5

Definitionen für 

Regeln, Ziele, 

Maß-nahmen und 

Ressourcen

Umwelt ESRS E1

Klimawandel

ESRS E2

Verschmutzung

ESRS E3

Wasser und 

Meeres-

ressourcen

ESRS E4

Biodiversität und 

Ökosystem

ESRS E5

Kreislauf-

wirtschaft

Soziales ESRS S1

Grundsätzliches

ESRS S2

Arbeits-

bedingungen

ESRS S3

Gleich-

berechtigung

ESRS S4

Andere 

arbeitsbezogene 

Rechte

ESRS S5

Arbeiter in der 

Lieferkette

ESRS S6

Betroffene 

Gemeinden

ESRS S7

Kunden/ End-

verbraucher

Governance ESRS G1

Risiko-

management 

und interne 

Kontrollen

ESRS G2

Produkte, 

Management und 

Qualität der 

Beziehung zu 

Geschäftspartnern

ESRS G3

Verantwortliche 

Geschäfts-

praktiken

Andere ESRG 1

Doppelten 

Wesentlichkeit

ESRG 2

Qualität der 

Informationen

ESRG 3

Zeithorizont

ESRG 4

Grenzen und 

Level der 

Berichterstattung

ESRG 5

EU und 

internationale 

Ausrichtung

ESRG 6

Konnektivität

ESRS SEC1

Sektor 

Klassifikation

Dunkelgrau: Es liegt ein Standardentwurf vor ; Hellgrün: Es liegt noch kein Standardentwurf vor. (Stand 30.03.2022)



25

Der aktuelle Entwurf zum Standardrahmenwerk 
nach CSRD

Quelle: Sector Classification Standard SEC1 [DRAFT], February 2022

Scope 1 & 2 

Emissionen

Ressourcen 

Outflow

Abfall und 

Emissionen

Arbeits-

bedingungen

Luftver-

schmutzung

Risikomanagement in Sachen 

Luftverschmutzung von 

Deponien und 

Müllverbrennungsanlagen

Messung von direkten 

und indirekten 

Emissionen

Der Wandel zur 

Kreislaufwirtschaft 

bringen bringt neue 

Erwartungshalt-

ungen und 

regulatorische 

Risiken, aber auch 

Chancen

Risikomanagement 

i.S. Boden- und 

Grundwasserversch

mutzung sowie von 

naheliegenden 

Gewässern

Berichterstattung über 

Arbeitssicherheit, Sicherheit 

sämtlicher Maschinen, 

regelmäßige Audit und 

Schulungen.

Wesentliche 

Chancen und 

Risiken

Auf Basis ESRS SEC1 sind die folgenden Angaben relevant für den Bereich Abfallwirtschaft



26

05

Herausforderungen
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Herausforderungen für die Unternehmen 

Implementierung von zuverlässigen

Prozessen und Kontrollen

Mitarbeiter sind nicht mit 

Datenerhebung

und Dokumentation vertraut

Belastbare Datenflüsse
Nichtfinanzielle Informationen sind

vorerst anfälliger

Dokumentation für die Berichtsinhalte

muss vorgehalten werden
Zeitliche Aspekte und Ressourcen

Erhebungen innerhalb der Lieferkette
erfordern Vorlauf

Es bedarf einer strukturierten

Vorgehensweise und Erfahrung in der

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Kritische Erfolgsfaktoren
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